
 

     

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
KU-NSCH/FL-490/1-2024 
Kufstein, 24.07.2025 

2. Fortschreibung ÖRK Kundl 
Naturkundefachliche Stellungnahme zur Änderung der Verordnung und des Verordnungsplanes 

 

Sehr geehrte Frau Mitterdorfer! 

Durch die durchgeführten Änderungen und Korrekturen entspricht der vorgelegte Entwurf der Verordnung 
(Stand 09.07.2025) nunmehr den naturkundefachlichen Vorgaben!  

Es wird aus naturkundefachlicher Sicht begrüßt, dass die Flächen zwischen dem Hauptort und der Siedlung 
Liesfeld von jeglicher Bebauung frei bleiben sollen und als landschaftlich wertvolle Bereiche ausgewiesen 
werden. 

Auch wird aus naturkundefachlicher Sicht begrüßt, dass offenbar die Kleingartensiedlung an der Bahn bzw. 
am Liesfelder Gießen (Gste. 200/1 und 399, KG Liesfeld) nicht mehr als Sonderfläche gewidmet werden soll 
sondern zumindest der Gießen als ökologisch wertvolle Freihaltefläche ausgewiesen wird bzw. verbleibt. 

 

Mit besten Grüßen 

Christoph Arnold 

 

 

 

Ergeht an: 
AB Brabetz, Evelyn Mitterdorfer, per E-Mail an: e.mitterdorfer@stefan-brabetz.com 
 

AB Brabetz
Evelyn Mitterdorfer
per E-Mail an: e.mitterdorfer@stefan-brabetz.com

Bezirkshauptmannschaft Kufstein
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Mag. Christoph Arnold
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6330 Kufstein
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Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und 
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information
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